
 

Sitzungsvorlage 
300/086/2014 

 
Amt/Abteilung: 

Amt für Recht und 

öffentliche Ordnung 

Datum: 28.10.2014 

Aktenzeichen: 

300-2a.6-06 

  

An: Datum der Beratung Zuständigkeit Abstimmungsergeb. 

   Stadtvorstand 27.10.2014 Vorberatung      N 

Hauptausschuss 04.11.2014 Vorberatung      N 

Stadtrat 18.11.2014 Entscheidung      Ö 

 

    

 

Betreff: 

 

Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Landau in der Pfalz über die Sondernutzung an 

öffentlichen Straßen 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Der Stadtrat beschließt den als Anlage 1 beigefügten Entwurf einer Satzung zur Änderung der 

Satzung der Stadt Landau in der Pfalz über die Sondernutzung an öffentlichen Straßen 

(Sondernutzungssatzung) 

 

 

Begründung: 

 

Mit der Änderungssatzung wird das Gebührenverzeichnis der Sondernutzungssatzung neu gefasst.  

 

Die ausgewiesenen Gebühren werden durchschnittlich um 10 % angehoben und damit der 

Preisentwicklung seit Inkrafttreten der Satzung im Jahre 2007 angepasst. In einzelnen Teilbereichen 

wurden rechnerische Unstimmigkeiten beseitigt. 

 

Stärker angehoben werden die Gebühren Lfd. Nr. 2.7. und 2.8.. Damit werden der für die Aufsteller 

bestehende wirtschaftliche Wert und die nicht unerhebliche Beeinträchtigung des Gemeingebrauchs 

durch Werbeklappschilder, Werbebanner u. ä. stärker berücksichtigt und einer Beeinträchtigung der 

Straßenfunktion entgegengewirkt. 

 

Im am Ende des Gebührenverzeichnisses dargestellten Zonenverzeichnis wird neu der Theodor-Heuss-

Platz der Zone I zugeordnet. 

 

Im Einzelnen sind die Änderungen aus der als Anlage 2 beigefügten Synopse ersichtlich.  

 

 

 

 

 

Auswirkung: 

 

Produktkonto: 1221.43225 



- 2 - 

Haushaltsjahr: 2015 

Betrag: gesch. 28.000,- € 

Über- oder außerplanmäßige Ausgaben: 

Mittelbedarf ist über die genehmigten Haushaltsansätze gedeckt: Ja/Nein 

 

Bei Investitionsmaßnahmen ist zusätzlich anzugeben: 

Mittelfreigabe ist beantragt: Ja /Nein  

 

Es handelt sich um eine förderfähige Maßnahme: Ja /Nein  

 

Sofern es sich um eine förderfähige Maßnahme handelt: 

Förderbescheid liegt vor: Ja /Nein  

Drittmittel, z.B. Förderhöhe und Kassenwirksamkeit entsprechen den veranschlagten 

Haushaltsansätzen und wirken nicht krediterhöhend: Ja /Nein  

 

Sonstige Anmerkungen:  

 

 

Anlagen: 

 

Entwurf Änderungssatzung 

Synopse 

 

 

Beteiligte Ämter: 

 

BGM 

Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung 

Liegenschaftsabteilung 

Kämmereiabteilung 

Ordnungsabteilung 

Stadtbauamt 

 

 

Schlusszeichnung: 
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